
Kleine Anfrage
der Abgeordneten Dr. Bettina Hoffmann, Steffi Lemke, Dr. Irene Mihalic, Uwe 
Kekeritz, Lisa Badum, Sylvia Kotting-Uhl, Oliver Krischer, Steffi Lemke, Dr. Ingrid 
Nestle, Dr. Julia Verlinden, Gerhard Zickenheiner, Matthias Gastel, Britta 
Haßelmann und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Illegale Entsorgung von Plastikmüll

Illegaler Export und unkontrollierte Entsorgung von Plastikmüll nehmen welt-
weit immer weiter zu. Der Bericht „Emerging criminal trends in the global 
plastic waste market since January 2018“ (https://www.interpol.int/News-and-
Events/News/2020/INTERPOL-report-alerts-to-sharp-rise-in-plastic-waste-c
rime), den Interpol im August 2020 vorgestellt hat, kommt zu dem Ergebnis: 
„Sowohl in den Exportländern als auch in den aufstrebenden Importländern hat 
die illegale Verarbeitung von Plastikmüll zugenommen.“ Nachdem China 2018 
Importbeschränkungen für Kunststoffabfälle verhängt hat, haben sich südost-
asiatische Staaten wie Malaysia, Vietnam, Indonesien oder Indien zu neuen 
Zielen für Abfallexporte aus den westlichen Industriestaaten entwickelt. Allein 
in Vietnam werden 88 Prozent der Kunststoffabfälle nicht ordnungsgemäß ent-
sorgt, sondern landen in illegalen Recyclinganlagen auf Deponien oder werden 
verbrannt. In Indonesien und Indien sind die Anteile der illegalen Abfallentsor-
gung ähnlich groß. In vielen Exportstaaten fließen diese Abfälle nach Darstel-
lung des Interpol-Berichtes dennoch als recycelt in die Abfallstatistik ein und 
sorgen so für künstlich hohe Recyclingquoten. Funde von deutschem Plastik-
müll auf illegalen oder unregulierten Mülldeponien in Malaysia deuten darauf 
hin, dass auch deutscher Müll ein Teil des Problems ist (https://www.greenpeac
e.de/sites/www.greenpeace.de/files/publications/s02851-report-plastik-recyclin
g_mythos-malaysia-20200527.pdf).
Landet Plastikmüll auf illegalen und ungesicherten Deponien oder wird unkon-
trolliert verbrannt, ist das mit erheblichen Folgen für Umwelt und Menschen 
vor Ort verbunden. Ungesicherte Mülldeponien sind eine große Eintragsquelle 
für Plastik in Umwelt und Meere, durch die Verbrennung werden giftige Schad-
stoffe und Plastikpartikel emittiert, verschmutzen Luft, Wasser und Böden und 
werden so zu einer Gesundheitsgefahr für die Menschen vor Ort.
Zwar wurden im Rahmen des Baseler Übereinkommens im Mai 2019 weitere 
Exportbeschränkungen für unsortierte, nicht recyclingfähige oder kontaminierte 
Kunststoffabfälle getroffen (vgl. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/plasti
k-muell-export-basler-konvention-1.4442430), der Interpol-Bericht weist aller-
dings darauf hin, dass diese Regelungen alleine nicht ausreichen. Ohne eine 
konsequente Überwachung und einen starken Vollzug entstünden neue Rege-
lungslücken. Kriminelle hätten in der Vergangenheit ihren Modus Operandi zu-
dem sehr schnell an neue Rahmenbedingungen angepasst.
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Wir fragen die Bundesregierung:
 1. Hat die Bundesregierung oder eine ihr unterstellte Behörde, wie zum Bei-

spiel der Zoll, das Bundesamt für Güterverkehr, das Bundeskriminalamt 
oder die Bundespolizei mit der Bereitstellung von Informationen zur Erar-
beitung des Interpol-Berichtes „Emerging criminal trends in the global 
plastic waste market since January 2018“ (August 2020) beigetragen?
a) Wenn ja, welche Informationen und Daten wurden in welchem Umfang 

zur Erarbeitung des Berichtes an Interpol übermittelt?
b) Wenn nein, warum nicht?

 2. Wie viele Kontrollen von Abfalltransporten wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung jeweils in den vergangenen zehn Jahren sowie im ersten 
Halbjahr 2020 durch den Zoll, das Bundesamt für Güterverkehr oder die 
zuständigen Landesbehörden durchgeführt?

 3. Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der grenzüber-
schreitenden Transporte von Kunststoffabfall, die von den zuständigen Be-
hörden kontrolliert wurden, an der Gesamtzahl der grenzüberschreitenden 
Transporte von Kunststoffabfall (bitte jeweils für die vergangenen zehn 
Jahre und das erste Halbjahr 2020 aufschlüsseln)?

 4. Wie viele Betriebskontrollen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung 
zur Überwachung der grenzüberschreitenden Abfallverbringung in den 
Bundesländern jeweils in den vergangenen zehn Jahren sowie im ersten 
Halbjahr 2020 durch die regional zuständigen Behörden durchgeführt (bit-
te nach Jahr und Bundesland aufschlüsseln)?

 5. Wie viele Verdachtsfälle illegaler Abfallverbringung wurden nach Kennt-
nis der Bundesregierung jeweils in den vergangenen zehn Jahren sowie im 
ersten Halbjahr 2020 durch die zuständigen Behörden gemeldet?

 6. Wie viele Fälle illegaler Abfallverbringung, die an die Ermittlungsbehör-
den weitergegeben wurden, weist die polizeiliche Kriminalstatistik für das 
Jahr 2019 auf, und wie hat sich diese Zahl in den vergangenen zehn Jahren 
entwickelt?

 7. In wie vielen Fällen illegaler Abfallverbringung wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren jeweils 
eine strafrechtliche Verurteilung ausgesprochen, und gegen wen?
Um welche konkreten Straftaten handelte es sich dabei typischerweise?

 8. In wie vielen Fällen wurden nach Kenntnis der Bundesregierung in 
Deutschland in den vergangenen zehn Jahren jeweils Verstöße gegen das 
Abfallverbringungsgesetz oder die Abfallverbringungsverordnung mit ei-
nem Bußgeld geahndet?
Um welche konkreten Ordnungswidrigkeiten handelte es sich dabei typi-
scherweise?

 9. Welche Kunststoffabfälle, die bisher legal exportiert werden können, dür-
fen entsprechend der im Mai 2019 geänderten Exportbedingungen des Ba-
seler Übereinkommens künftig nicht mehr exportiert werden?

10. Welchen Anteil an den gesamten Kunststoffexporten hatten nach Kenntnis 
der Bundesregierung in den letzten Jahren die Kunststoffabfälle, die künf-
tig nach den geänderten Exportbedingungen des Baseler Übereinkommens 
nicht mehr exportiert werden dürfen?

11. Auf welchen Wegen verlassen nach Kenntnis der Bundesregierung Kunst-
stoffexporte in der Regel Deutschland?
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12. Inwieweit stellen die im Interpol-Bericht „Emerging criminal trends in the 
global plastic waste market since January 2018“ (August 2020) im Kapitel 
„Recommendations: Exploring solutions to strengthen enforecement“ dar-
gestellten Herausforderungen für die Vollzugsbehörden nach Ansicht der 
Bundesregierung auch Herausforderungen für den Gesetzesvollzug in 
Deutschland dar, um illegale Abfallexporte und Abfallbehandlung zu ver-
hindern, insbesondere in Hinblick auf
a) das Sammeln von Informationen, die zur Aufdeckung und Untersu-

chung von Verbrechen im Zusammenhang mit Plastikmüll beitragen 
(vgl. Solution 1),

b) die Wahl geeigneter Ermittlungsansätze (vgl. Solution 2),
c) die fehlende Rückverfolgbarkeit von Kunststoffabfällen (vgl. Soluti-

on 3),
d) die fehlende Transparenz und Klarheit in Bezug auf neue Importbe-

stimmungen (vgl. Solution 4)?
13. Welche politischen Schlussfolgerungen und konkreten Konsequenzen zieht 

die Bundesregierung aus den im Interpol-Bericht „Emerging criminal 
trends in the global plastic waste market since January 2018“ (August 
2020) dargestellten Herausforderungen beim Gesetzesvollzug zur Vermei-
dung illegaler Abfallexporte und Abfallbehandlung, und inwieweit sieht 
die Bundesregierung national und international Handlungsbedarf, um die 
im Interpol-Bericht ausgesprochenen Empfehlungen umzusetzen, insbe-
sondere in Hinblick auf
a) die Entwicklung geeigneter Risikoindikatoren (vgl. Solution 1),
b) die Einbeziehung von Finanzermittlungen in Ermittlungen zu Umwelt-

verbrechen (vgl. Solution 1),
c) die Stärkung interbehördlicher Zusammenarbeit (vgl. Solution 2),
d) die Stärkung landesweiter Genehmigungsverfahren für Abfallbehand-

lungsanlagen (vgl. Solution 3),
e) die Übermittlung von Informationen zu genehmigten Abfallbehand-

lungsanlagen im Rahmen des Baseler Übereinkommens (Solution 3),
f) die Entwicklung einer elektronischen Plattform zur Überwachung der 

Abfallverbringung (Solution 3),
g) die Festlegung von Anforderungen an die Rückführung von Abfällen in 

die Exportländer (Solution 3),
h) eine bessere Nachvollziehbarkeit geltender Bestimmungen für Abfall-

importe (Solution 4)?
14. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung ergriffen, um die im 

Mai 2019 geänderten Exportbedingungen für Kunststoffabfälle des Baseler 
Übereinkommens in nationales Recht umzusetzen, bzw. welche Änderun-
gen sind geplant?

15. Welche Maßnahmen planen die der Bundesregierung unterstellten Bundes-
behörden (u. a. die Zollbehörde, das Bundesamt für Güterverkehr oder die 
Bundespolizei), um die Anforderungen, die sich aus der Änderung des Ba-
seler Abkommens ergeben, umzusetzen?

16. Durch wen ist die Bundesregierung bei den Sitzungen der Arbeitsgruppe 
„Partnership on Plastic Waste“, die unter dem Baseler Übereinkommen 
eingerichtet wurde, vertreten, und welche Zielsetzung verfolgt die Bundes-
regierung im Rahmen dieser Arbeitsgruppe?
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17. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über kriminelle Akteurinnen 
und Akteure sowie Gruppen, die an illegalen Abfallexporten und Abfallbe-
handlung in Deutschland beteiligt sind, und welche Rolle kommt hierbei 
welchen Gruppen der Organisierten Kriminalität (OK) zu?

18. Welche Schlüsse zieht die Bundesregierung aus der Aussage des Interpol-
Berichts, dass bei rund einem Drittel der beobachteten Fälle illegaler Ab-
fallexporte oder Abfallbehandlungen Anhaltspunkte für Bezüge zur OK 
festgestellt wurden (a. a. O., S. 39)?

19. Inwiefern hat die Bundesregierung Kenntnisse über die Infiltrierung lega-
ler Wirtschaftsbereiche durch Gruppen der OK zum Zwecke von illegalen 
Abfallexporten oder Abfallbehandlungen in Deutschland?

20. Inwiefern hat die Bundesregierung Kenntnisse über den Zusammenhang 
von Finanzstraftaten wie Geldwäschetätigkeiten oder Subventionsbetrug 
im Zusammenhang mit dem illegalen Abfallexport oder Abfallbehandlung 
durch die OK?

21. Inwiefern dient Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung auch als 
Transitland für den illegalen Export von Abfällen?

22. Welche Mengen an Kunststoffabfällen aus Deutschland wurden nach 
Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen 20 Jahren aus Deutsch-
land exportiert, und wie hoch ist der Anteil der Kunststoffabfälle an den 
gesamten Abfallexporten aus Deutschland?
a) Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Gewer-

beabfälle an den aus Deutschland exportierten Kunststoffabfällen, und 
wie hat sich dieser Anteil in den vergangenen 20 Jahren entwickelt 
(bitte jeweils Mengenanteil und tatsächliche Menge ausweisen)?

b) Wie hoch ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Haus-
haltsabfälle an den aus Deutschland exportierten Kunststoffabfällen, 
und wie hat sich dieser Anteil in den vergangenen 20 Jahren entwickelt 
(bitte jeweils Mengenanteil und tatsächliche Menge ausweisen)?

23. Welche Mengen an Verpackungsabfällen aus dem dualen System wurden 
nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen 20 Jahren aus 
Deutschland exportiert, und wie hoch ist der Anteil der Verpackungsabfäl-
le aus dem dualen System an den gesamten Abfallexporten aus Deutsch-
land?

24. Welches sind nach Kenntnis der Bundesregierung die wichtigsten Ziellän-
der für Exporte von Kunststoff- und Verpackungsabfällen aus Deutsch-
land?
a) Wie haben sich die Exportmengen für Kunststoffabfälle in die einzel-

nen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den vergangenen 
20 Jahren entwickelt (bitte in Tonnen pro Jahr und Land angeben)?
Welches sind nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell die fünf 
wichtigsten Zielländer für Exporte von Kunststoffabfällen aus Deutsch-
land in Staaten außerhalb der Europäischen Union, und wie haben sich 
die Exportmengen für Kunststoffabfälle in die jeweils fünf Zielländer 
mit den größten Exportmengen in den vergangenen 20 Jahren entwi-
ckelt?
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b) Wie haben sich die Exportmengen für Verpackungsabfälle aus dem 
dualen System aus Deutschland in die einzelnen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union in den vergangenen 20 Jahren entwickelt (bitte in 
Tonnen pro Jahr und Land angeben)?
Welches sind nach Kenntnis der Bundesregierung aktuell die fünf 
wichtigsten Zielländer für Exporte von Verpackungsabfällen aus dem 
dualen System aus Deutschland in Staaten außerhalb der Europäischen 
Union, und wie haben sich die Exportmengen für Kunststoffabfälle in 
die jeweils fünf Zielländer mit den größten Exportmengen in den ver-
gangenen 20 Jahren entwickelt?

25. Hat die Bundesregierung Kenntnisse darüber, wie viele Kunststoff- und 
Verpackungsabfälle, die aus Deutschland exportiert wurden, im Zielland 
illegal entsorgt werden, und wenn ja, um welchen Anteil der genannten 
Abfälle handelt es sich?

26. Welcher Anteil der Kunststoff- und Verpackungsabfälle, die zum Recyc-
ling exportiert werden, gehen nach Kenntnis der Bundesregierung als recy-
celt in die Statistik ein?

27. Inwieweit wird nach Kenntnis der Bundesregierung nachvollzogen und 
überprüft, ob exportierte Abfälle im Zielland auch tatsächlich einem Re-
cycling zugeführt werden?

28. Inwieweit werden Kunststoff- und Verpackungsabfälle, die nach Deutsch-
land importiert wurden, nach Kenntnis der Bundesregierung in der deut-
schen Recyclingstatistik berücksichtigt?

29. Haben nach Kenntnis der Bundesregierung Staaten, in die Kunststoffabfäl-
le aus Deutschland illegal exportiert wurden oder falsch deklariert waren, 
seit 2018 diese illegalen Abfälle nach Deutschland zurückgeschickt, und 
wenn ja, welche Staaten haben welche Abfallmengen nach Deutschland 
zurückgeschickt?

30. Welche weiteren Reaktionen gab es seit 2018 nach Kenntnis der Bundes-
regierung aus Staaten auf Fälle von illegal exportierten oder falsch dekla-
rierten Kunststoffabfällen (bitte nach Staat, Jahr, Art der Beschwerde und 
daraus gezogenen Konsequenzen auflisten)?

31. Erhielten Staaten, in die illegale oder falsch deklarierte Kunststoffabfälle 
aus Deutschland exportiert wurden, in den vergangenen Jahren Entschädi-
gungen und/oder Unterstützung bei der fachgerechten Entsorgung durch 
die Bundesrepublik Deutschland oder die exportierenden Unternehmen?
a) Wenn ja, welche?
b) Wenn nein, warum nicht?

32. Inwiefern arbeitet die Bundesregierung im Rahmen ihrer EU-Ratspräsi-
dentschaft daran, ein Exportverbot von Plastikmüll aus der EU in Entwick-
lungsländer voranzubringen, wie u. a. von Bundesminister für wirtschaftli-
che Entwicklung und Zusammenarbeit Gerd Müller gefordert wird (http://
www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2019/mai/190512_Mueller-be
gruesst-neue-Regeln-fuer-Export-von-Plastikmuell/index.html)?

Berlin, den 15. September 2020

Katrin Göring-Eckardt, Dr. Anton Hofreiter und Fraktion
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